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11- 1.i3()~ der Beilagen 'zu den stenographischen Protokolle~ des Natio':.alt'at:: 

- XIIl. Gesetzgebungspeliode 

) DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Zlo 5661-Pr.2/1975 

An d.en 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
}v i .e n 1. 

ft()13/ ;~. ß. 
zu 2()3~ jJ. 
Präs. Hl ... ! __ J_~~m?5 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Melter und Genossen vom 

"11 .. April 1975, Nr.2037/J, betr .. Maßnap-meIl für behinderte 

Kinder, beehre ich mich ,mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Mit Stichtag 1.0ktober 1971~ wurde für 2"1.'+27 I\:inder die 

erhöhte Familienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder 
bezogen. 

Zu. 2 .. ,.und ~ 
Die mir vorliegende Eingabe der In~ereBeengemeinschaft 
"Lebenshilfe"vom 5.r1ärz '1975 betreffend die Novelli.erung 
des Familienla.stenausgleichsgesetzes 1967 schlägt eine Neu-

, fassung des § 30c Abs. 1 und 2 und des § 30f ,Abs.4 des ge-' 

nannten Gesetz.es vor. Diese Eingabe ha.be ich 'wi~ folgt 
beantwortet: 
IlAuf Ihr an den Herrn Klubobmann der Sozialistischer:;. Ab­

geoI'dnete~ und Bund.esräte gerichtetes und mii .. zugekorJ.I!l8neS 

Schreiben vom 5 .. Miirz 1975, \{E!KW/t1S, betreffend Novellierung 
des l!'amilienlastenausgleichsgesetzes 196? teile ieh Ir..,nen 

mit, daß eine allgemeine Erhöhung d.erPauschbeträge de:r' 

Schulf'ahrtbeihilfe derzeit nicht yorgesehe!l ist" 

Zui Frage einer erhöhten Schulfahrtbeih~lfe fUr behinderte 
Kinder ist zu bemerken, daß für erheblich behinderte Kinder 

. berei ts ~eine erhöhte Familienbeihilfe ge\viih:::-t vdrd ... Dazu. 
'r,....""""' .......... ~_o ~..; ..... ,-,: ......... !.:, ... _ ..... ___ .!. ____ ___ 1_'_l1_.A..._~_ r:., ... _I~ .... ·I.C'I:,"''''_'':.~\...'R..!.,:.~ .• !'-l·f·-
L .. V,w.w.v, uo..l.I U.l.'; \,n::wa..u..l.·~llö c..l.,.l.J,C.L· t;;.L·.UU.LI.l,t,a P!VHU.l..Lä.l..lJ. 1.' I..jI"JJ.:H..L..L.l. t:: 

fHr behinderte Kinder eine Benachteiligung der Eltern be­
deuten \..rurde, deren Kinder zwar nicht behi:r;dert sind, di~ 
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aber eber,falls ge7.v!1mgen sind, ihre Kinder auf eigene 

Kosten zur Schule zu bringen, \.;eil ein Yiassenbeförderungsmittel~ 

das die Kinder unentgeltlich benu.tzen können, im: zutreffen-

den ]'al1 nicht vorhanden ist.. Die Gewährung einer erhöhten 

Schulfah:r·~.;·bei1ülfe fü:r -oehinderte Kinder sowie die Gewährung 

einer Schulfahrtbeihilfe für Eltern behinderter Kinder sind 
daher nicht beabsichtigt. In diesem Zusammenhang möchte ich 
noch darauf hi!nveisen, daß f-G.r z,usätzliche Förderungsmaß-

na}l..mc:J. für' 'behi!1(1J~rte Kinder die Lände::- im Rar...men der Be":' 

hindertenfürsorge zuständig sind .. " 
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